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Meldepflichtiges Ereignis 

Abbruch der wiederkehrenden Prüfung eines 
Dieselgenerators 

Im Rahmen der jährlichen wiederkehrenden Prüfung (WKP) am 
Dieselgenerator 1 (DG 1) wurde bei der die Prüfung abschließenden Lastfahrt 
eine Funktionsstörung festgestellt. 
 
Als Ursache wurde eine im Rahmen der WKP nicht ordnungsgemäß 
eingeklemmte Ader an einem Zeitrelais ermittelt.  
 
Die Versorgung aller Verbraucher war zu jedem Zeitpunkt gegeben, da im 
Rahmen der WKP alle Verbraucher auf einen anderen Dieselgenerator des 
Notstromdieselsystems des KKR umgeschaltet werden.  
 
Die Einstufung entsprechend der Atomrechtlichen Sicherheitsbeauftragten- 
und Meldeverordnung (AtSMV) Anlage 4 erfolgte in die Meldekategorie N 
2.1.1. 
 
Die Einhaltung der Schutzziele war zu jeder Zeit gewährleistet. Es bestand zu 
keinem Zeitpunkt eine Gefährdung des Personals und der Umgebung. 
 
Die vorläufige Meldung erfolgte ausschließlich entsprechend den formellen 
Vorgaben und ungeachtet unserer anderslautenden fachlichen Bewertung, 
wonach inhaltlich dazu keine Veranlassung bestand. 
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